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Zusammenfassung 

Die Stadt Ronneburg plant im Rahmen eines Bauleitplanungsverfahrens die Auswei-
sung des Sondergebiets „Krankenhausquartier am Rudolf-Breitscheid-Platz“. Innerhalb 
des Plangebiets befindet sich ein Krankenhaus und ein Pflegeheim. 

Zum Schutz der Wohnnachbarschaft im Einwirkungsbereich des Plangebiets vor 
Schallimmissionen durch das Krankenhaus und das Pflegeheim war zu prüfen, ob die 
geltenden Orientierungswerte für die Schallimmissionen vor den betroffenen Gebäu-
den eingehalten sind oder planungsrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan erfor-
derlich sind.  

Es zeigte sich, dass ausgehend von den bestehenden Anlagen die Planwerte für den 
Tag- und Nachtzeitraum größtenteils deutlich unterschritten werden. Für Neuanlagen 
innerhalb des Plangebiets wurden maximal zulässige Immissionskontingente unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen Anlagen ermittelt, die in der nachfolgenden Abbildung 
dargestellt sind. 

Immissionsort Immissionskontingent 

 Tag Nacht 

IO 1 R.-Breitscheid-Platz 2a 

 Nordfassade 1.OG 
 

52 dB(A) 
 

39 dB(A) 

IO 2 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Ostfassade  2.OG 

 
52 dB(A) 

 
38 dB(A) 

IO 3 Geschw.-Scholl-Str. 2 

 Südfassade  2.OG 
 

54 dB(A) 
 

39 dB(A) 

IO 4 Dr.-Ibrahim-Straße 2 

 Südfassade  2.OG 
 

54 dB(A) 
 

36 dB(A) 

IO 5 Str. der Opfer des 
 Faschismus 21b 

 SW-Fassade 2.OG 

 
 

55 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

IO 6 Str. der Opfer des 
 Faschismus 31c 

 Westfassade 2.OG 

 
 

55 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

IO 7 Str. der Opfer des 
 Faschismus 24 

 Nordfassade DG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

IO 8 Str. der Opfer des 
 Faschismus 22 

 Nordfassade DG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

38 dB(A) 

IO 9 Str. der Opfer des 
 Faschismus 20 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

26 dB(A) 

IO 10 Str. der Opfer des 
 Faschismus 18 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

33 dB(A) 

maximal zulässige Immissionskontingente von Neuanlagen im Tag- und Nachtzeitraum 

Die Lage der Immissionsorte sind der Lageplanskizze im Anhang 2 zu entnehmen. 



 

Bericht Nr. 8282 vom 22.10.2021  Seite 3 von 13 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Aufgabenstellung 5 

2 Ausgangsdaten 5 

3 Beurteilungsgrundlagen 6 

4 Berechnungsgrundlagen 6 

5 Schallemissionen 7 

5.1 Fahrverkehr 7 

5.2 Aufnehmen bzw. Absetzen von Absetzmulden 8 

5.3 Technische Anlagen 8 

6 Schallimmissionen und Beurteilung 9 

7 Bebauungsplanverfahren 10 

8 Nachweis im Genehmigungsverfahren 11 

9 Vorschlag für schalltechnische Festsetzungen im Bebauungsplan 12 

8 Qualität der Prognose 13 

 

  
 

Anhang 1 Bebauungsplan – Entwurf - 

Anhang 2 Emissions- und Geometriedaten Bestand 

 Lage der Schallquellen  
und der Immissionsorte 

 Emissionsdaten 

 Geometriedaten 

Anhang 3 Schallimmissionen Bestand 

 Gesamt-Beurteilungspegel 

 Teil-Beurteilungspegel Tag und  
Nacht der einzelnen Schallquellen  

 

 



 

 

Bericht Nr. 8282 vom 22.10.2021  Seite 4 von 13 

Literatur 

/1/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 

/2/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.05.1990 

/3/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 
GMBl 1998, Nr. 26 

/4/ Beiblatt 1 zu  
DIN 18 005 Teil 1 

1987-05 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren, 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-
bauliche Planung 

/5/ DIN ISO 9613-2  
Entwurf 

1997-09 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien.  
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

/6/ VDI 2720 Blatt 1 1997-01 Schallschutz durch Abschirmung im Freien 

/7/ Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz 
(6. Auflage 2007) 

/8/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19 (2019) 

/9/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last- 
kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern,  
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins- 
besondere von Verbrauchermärkten  

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Lärmschutz in Hessen, Heft 3 
(2005) 

/10/ Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von LKW 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen; Merkblätter Nr. 25 (2000) 

/11/ DIN 45691 2006-12 Geräuschkontingentierung 

/12/ Wolfgang Probst, Ulrich Donner. Die Unsicherheit des Beurteilungspegels bei  
der Immissionsprognose. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 49 (2002) Nr. 3 – Mai. 

 

 

 



 

Bericht Nr. 8282 vom 22.10.2021  Seite 5 von 13 

1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Ronneburg plant im Rahmen eines Bauleitplanungsverfahrens die Auswei-
sung des Sondergebiets „Krankenhausquartier am Rudolf-Breitscheid-Platz“. 

Die schalltechnischen Belange durch das Sondergebiet im Einflussbereich des Plan-
gebiets sind zu ermitteln und zu beurteilen. Für den Bebauungsplan sind Vorschläge 
für planungsrechtliche Festsetzungen auszuarbeiten. 

 

2 Ausgangsdaten 

Der Ausarbeitung der Untersuchung liegen folgende Planunterlagen zu Grunde: 

Planinhalt  Maßstab Stand Erstellt 

Bebauungsplan Nr. 16 „Krankenhaus-
quartier am Rudolf-Breitscheid-Platz“ 

 1 : 500 22.10.2021 quaas stadplaner 
99423 Weimar 

 

Die Ausweisung des Bebauungsplangebiets ist als Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung medizinischen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen vor-
gesehen. Innerhalb des Plangebiets befinden sich mehrere Klinikgebäude mit einem 
Ersatzneubau sowie ein Pflegeheim. Eine Heizzentrale ist im südlichen Geltungsbe-
reich angeordnet. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich 30 Pkw-Stellplätze für Besucher sowie 
28 Stellplätze für die Mitarbeiter. Weitere 24 Stellplätze für die Besucher des Kranken-
hauses und des Pflegeheims befinden sich westlich der Geschwister-Scholl-Straße au-
ßerhalb des Bebauungsplanumgriffs. 

Das Plangebiet ist umgeben von überwiegend zwei- bis dreigeschossigen Wohnge-
bäuden, die auf Grund ihrer Nutzung einem allgemeinen Wohngebiet gemäß BauNVO 
/1/ zugeordnet werden. 

Zur Ermittlung der örtlichen Gegebenheiten innerhalb und in der Umgebung des Be-
bauungsplangebiets wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Im Anhang 1 ist der Ent-
wurf des Bebauungsplans dargestellt. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Gemäß § 50 BImSchG /2/ sind bei Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftigen Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Der Betrieb des Krankenhauses und des Pflegeheims wird im Folgenden als gewerbli-
che Anlage im Sinn der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm /3/ 
betrachtet. 

Wie dem Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 /4/ zu entnehmen ist, sind für Gewerbelärm 
bei der Bauleitplanung den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen folgende Ori-
entierungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unter-
schreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets 
oder der betreffenden Baufläche verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz 
vor Lärmbelastung zu erfüllen: 

Flächennutzung  
gemäß BauNVO /1/ 

Orientierungswert im  
Beurteilungszeitraum 

 Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete 55 dB 40 dB 

Abbildung 1 : schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 

Für die Beurteilung wird tags der Zeitraum von 6 bis 22 Uhr und nachts von 22 bis 
6 Uhr zu Grunde gelegt. 

Die Orientierungswerte gelten für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die 
Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner Objekte. Sie unterscheiden 
sich nach Zweck und Inhalt von immissionsschutzrechtlich festgelegten Werten wie 
etwa den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. 

Zur Festlegung der Gesamt-Immissionswerte werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte aus /4/ herangezogen. 

 

4 Berechnungsgrundlagen 

Den Berechnungen, die mit dem Computerprogramm Cadna/A der Fa. Datakustik 
GmbH, Gilching durchgeführt werden, liegen folgende Richtlinien und Regelwerke zu 
Grunde: 

 DIN ISO 9613-2, Entwurf /5/ 

 VDI 2720 /6/ 

 Parkplatzlärmstudie /7/ 

 RLS-19 /8/ 
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Mittels der vorliegenden Daten wird eine Immissionsprognose gemäß TA Lärm unter 
Berücksichtigung der abschirmenden und reflektierenden Wirkung bestehender Ge-
bäude sowie der für ein allgemeines Wohngebiet an Werktagen gemäß TA Lärm gel-
tenden Ruhezeiten durchgeführt. Als Beurteilungszeit in der Nacht wird die lauteste 
volle Stunde herangezogen. 

 

5 Schallemissionen 

Die Schallemission betreffende Eingabedaten sowie die örtliche Lage der Schallquel-
len sind im Anhang 2 dokumentiert. 

Die Schallimmissionen in der Nachbarschaft des Plangebiets werden vor allem durch 
folgende Schallquellen verursacht: 

 Pkw- Park- und Fahrverkehr 

 Lkw- und Transporter-Fahrverkehr 

 Be- und Entladung 

 technische Anlagen 

 

5.1 Fahrverkehr 

Pkw-Parkplätze 

Die Berechnung der Schallemission der dem Krankenhausbetrieb zuzurechnenden 
Pkw-Stellplätze erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie /7/ unter Berücksichtigung eines 
Taktmaximalpegel-Zuschlags von 4 dB(A). 

Für die Besucherstellplätze wird von 1 Bewegung pro Stellplatz und Stunde im Tag-
zeitraum ausgegangen. Daraus resultieren 864 Bewegungen zwischen 6 und 22 Uhr. 

Für die 28 Mitarbeiterstellplätze werden 0,25 Bewegungen pro Stellplatz und Stunde 
im Tagzeitraum entsprechend insgesamt 112 Bewegungen angesetzt. In der lautesten 
Stunde der Nacht werden jeweils 4 Bewegungen von dem Parkplatz nördlich des Alt-
baus sowie den Stellplätzen südlich des Altbaus berücksichtigt. 

Die Schallemission der Fahrstrecken von den Stellplätzen bis zur öffentlichen Straße 
werden nach den RLS-19 berechnet.  

Zusätzlich werden 80 Fahrten mit Pkw‘s zwischen 6 und 22 Uhr zum Haupteingang 
des Krankenhauses zum Patiententransport angesetzt. 

Lkw- und Transporter-Verkehr 

Neben der Heizzentrale sind 2 Absetzmulden abgestellt. Für den Transport werden 
Absetzkipper eingesetzt. Es wird von 2 Fahrten im Tagzeitraum mit einem Lkw zu den 
Absetzmuldern und zurück zur öffentlichen Straße ausgegangen.  

Für die Belieferung des Krankenhauses und des Pflegeheims mit Transportern werden 
10 Fahrten außerhalb der Ruhezeiten und 2 Fahrten innerhalb der Ruhezeiten zum 
Haupteingang des Krankenhauses berücksichtigt. Dieselbe Anzahl von Transporter-
fahrten werden zu dem Wirtschaftshof südlich des Altbaus angesetzt. 
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Die Fahrstrecken sind der Lageplanskizze im Anhang 2 zu entnehmen. 

Zur Berechnung der Schallemission des Lkw-Verkehrs wird entsprechend dem Tech-
nischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärk-
ten /9/ ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungspegel von L’WA,1h = 63 dB heran-
gezogen. In Anlehnung an die vorgenannte Untersuchung wird für Transporter ein auf 
eine Stunde bezogener Schallleistungspegel von L’WA,1h = 58 dB angesetzt. 

 

5.2 Aufnehmen bzw. Absetzen von Absetzmulden 

Nach dem Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von 
LKW /10/ wird durch das Aufnehmen bzw. Absetzen von Absetzmulden ein auf eine 
Stunde bezogener Schallleistungspegel von LwAeq, 1h = 80,9 dB(A) verursacht. Der Im-
pulszuschlag beträgt KI = 5,7 dB(A). 

Es wird jeweils 1 Vorgang (Aufnehmen oder Absetzen) außerhalb und innerhalb der 
Ruhzeiten angesetzt. 

 

5.3 Technische Anlagen 

Detaillierte Angaben zu den das Krankenhaus und das Pflegeheim versorgenden tech-
nischen Anlagen liegen nicht vor. Nachfolgend sind die technischen Anlagen sowie die 
zur Berechnung der Schallimmissionen angesetzten Schallleistungspegel Lw aufgelis-
tet. 

 Kamin Heizzentrale Lw = 75 dB(A) 

 Lüfter Nordfassade Altbau  Lw = 70 dB(A) 

 Dachventilator Erweiterungsbau Lw = 75 dB(A) 

 RLT-Anlagen 1 und 2 Pflegeheim (Dach) je Lw = 75 dB(A) 

Geräusche ausgehend von Außenluft- und  
Fortluftöffnung sowie Gehäuseabstrahlung 

 Kühler Pflegeheim Lw = 80 dB(A) 

im Nachtzeitraum 5 dB(A) reduzierter Betrieb 

 

Bei sämtlichen Anlagen wird von Dauerbetrieb ausgegangen. 

  



 

Bericht Nr. 8282 vom 22.10.2021  Seite 9 von 13 

6 Schallimmissionen und Beurteilung 

Die Beurteilungspegel ausgehend von dem bestehenden Krankenhaus und dem Pfle-
geheim werden an den nächstgelegenen Immissionsorten außerhalb des Plangebiets 
unter Berücksichtigung der im Kapitel 5 beschriebenen Ansätze für die Schallemissio-
nen prognostiziert. Die Lage der Immssionsorte ist der Lageplanskizze im Anhang 2 zu 
entnehmen. 

Sämtliche Berechnungsergebnisse sowie die Teil-Beurteilungspegel der einzelnen 
Schallquellen sind im Anhang 3 tabellarisch dokumentiert. In der nachfolgenden Abbil-
dung sind die Beurteilungspegel im Vergleich mit den Orientierungswerten dargestellt. 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel Tag  

Orientierungs-
wert Tag 

Beurteilungs-
pegel Nacht 

Orientierungs-
wert Nacht 

IO 1 R.-Breitscheid-Platz 2a 

 Nordfassade 1.OG 
 

52 dB(A) 

 
55 dB(A)  

 
27 dB(A) 

 
40 dB(A) 

IO 2 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Ostfassade  2.OG 

 
51 dB(A) 

 
36 dB(A) 

IO 3 Geschw.-Scholl-Str. 2 

 Südfassade  2.OG 
 

39 dB(A) 
 

29 dB(A) 

IO 4 Dr.-Ibrahim-Straße 2 

 Südfassade  2.OG 
 

42 dB(A) 
 

37 dB(A) 

IO 5 Str. der Opfer des 
 Faschismus 21b 

 SW-Fassade 2.OG 

 
 

35 dB(A) 

 
 

31 dB(A) 

IO 6 Str. der Opfer des 
 Faschismus 31c 

 Westfassade 2.OG 

 
 

28 dB(A) 

 
 

23 dB(A) 

IO 7 Str. der Opfer des 
 Faschismus 24 

 Nordfassade DG 

 
 

44 dB(A) 

 
 

31 dB(A) 

IO 8 Str. der Opfer des 
 Faschismus 22 

 Nordfassade DG 

 
 

46 dB(A) 

 
 

35 dB(A) 

IO 9 Str. der Opfer des 
 Faschismus 20 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

44 dB(A) 

 
 

40 dB(A) 

IO 10 Str. der Opfer des 
 Faschismus 18 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

43 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

Abbildung 2: Vergleich der prognostizierten Beurteilungspegel der bestehenden Anlagen des  
Krankenhauses und des Pflegeheims mit den Orientierungswerten 

Wie die Aufstellung zeigt, werden die für den Tag- und Nachtzeitraum geltenden Ori-
entierungswerte durch den bestehenden Betrieb des Krankenhauses und des Pflege-
heims in der Nachbarschaft eingehalten. 

Maßgebliche Schallquellen im Tagzeitraum sind die Besucher-Stellplätze und im 
Nachtzeitraum die technischen Anlagen vor allem der Heizzentrale sowie der Fahrver-
kehr von Mitarbeitern des Krankenhauses in der lautesten Nachtstunde. 
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7 Bebauungsplanverfahren 

Da nahezu sämtliche Flächen innerhalb des Plangebiets genutzt werden, ist eine Emis-
sionskontingentierung gemäß DIN 45691 /11/ nicht sinnvoll. 

Im Folgenden werden Immissionskontingente für den Tag- und Nachtzeitraum berech-
net, die von Neuanlagen innerhalb des Plangebiets an den festgelegten Immissionsor-
ten nicht zu überschreiten sind. 

Als Neuanlagen kommen hier insbesondere Flächen oder Anlagen zum Abstellen von 
Fahrzeugen sowie technische Anlagen in Betracht. Durch zusätzliche Parkmöglichkei-
ten kann die vorhandene Konfliktlage bzgl. des Park-, Parksuch- und Fahrverkehrs im 
Bereich der an das Plangebiet angrenzenden öffentlichen Straßen entschärft werden. 
Die Berechnung der Schallimmissionen des Bestands zeigt, dass hierfür ausreichende 
Kontingente zur Verfügung stehen. 

In den Abbildungen 3 und 4 sind die Beurteilungspegel des Bestands und die maximal 
zulässigen, von Neuanlagen verursachten Immissionskontingente an den Immissions-
orten für den Tag- und Nachtzeitraum dargestellt. 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel Bestand 

Immissions-
kontingent  

Neuanlagen 

Gesamt- 
Immissions-

wert LGI 

Planwert 

IO 1 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Nordfassade 1.OG 

 
51,5 dB(A) 

 
52,4 dB(A) 

 
55 dB(A) 

 
55 dB 

IO 2 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Ostfassade  2.OG 

 
51,3 dB(A) 

 
52,6 dB(A) 

IO 3 Geschw.-Scholl-Str. 2 

 Südfassade  2.OG 
 

39,4 dB(A) 
 

54,9 dB(A) 

IO 4 Dr.-Ibrahim-Straße 2 

 Südfassade  2.OG 
 

42,3 dB(A) 
 

54,8 dB(A) 

IO 5 Str. der Opfer des 
 Faschismus 21b 

 SW-Fassade 2.OG 

 
 

35,2 dB(A) 

 
 

55,0 dB(A) 

IO 6 Str. der Opfer des 
 Faschismus 31c 

 Westfassade 2.OG 

 
 

27,8 dB(A) 

 
 

55,0 dB(A) 

IO 7 Str. der Opfer des 
 Faschismus 24 

 Nordfassade DG 

 
 

43,8 dB(A) 

 
 

54,7 dB(A) 

IO 8 Str. der Opfer des 
 Faschismus 22 

 Nordfassade DG 

 
 

45,5 dB(A) 

 
 

54,5 dB(A) 

IO 9 Str. der Opfer des 
 Faschismus 20 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

44,2 dB(A) 

 
 

54,6 dB(A) 

IO 10 Str. der Opfer des 
 Faschismus 18 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

42,9 dB(A) 

 
 

54,7 dB(A) 

Abbildung 3: maximal zulässige Immissionskontingente von Neuanlagen  
innerhalb des Plangebiets im Beurteilungszeitraum Tag 
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Immissionsort Beurteilungs-
pegel Bestand 

Immissions-
kontingent  

Neuanlagen 

Gesamt- 
Immissions-

wert LGI 

Planwert 

IO 1 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Nordfassade 1.OG 

 
26,9 dB(A) 

 
39,8 dB(A) 

 
40 dB(A) 

 
40 dB 

IO 2 R.-Breitscheid-Platz 2a 

 Ostfassade  2.OG 
 

36,0 dB(A) 
 

37,8 dB(A) 

IO 3 Geschw.-Scholl-Str. 2 

 Südfassade  2.OG 
 

29,1 dB(A) 
 

39,6 dB(A) 

IO 4 Dr.-Ibrahim-Straße 2 

 Südfassade  2.OG 
 

37,2 dB(A) 
 

36,8 dB(A) 

IO 5 Str. der Opfer des 
 Faschismus 21b 

 SW-Fassade 2.OG 

 
 

30,9 dB(A) 

 
 

39,4 dB(A) 

IO 6 Str. der Opfer des 
 Faschismus 31c 

 Westfassade 2.OG 

 
 

22,9 dB(A) 

 
 

39,9 dB(A) 

IO 7 Str. der Opfer des 
 Faschismus 24 

 Nordfassade DG 

 
 

31,4 dB(A) 

 
 

39,4 dB(A) 

IO 8 Str. der Opfer des 
 Faschismus 22 

 Nordfassade DG 

 
 

34,8 dB(A) 

 
 

38,4 dB(A) 

IO 9 Str. der Opfer des 
 Faschismus 20 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

39,8 dB(A) 

 
 

26,5 dB(A) 

IO 10 Str. der Opfer des 
 Faschismus 18 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

38,9 dB(A) 

 
 

33,5 dB(A) 

Abbildung 4: maximal zulässige Immissionskontingente von Neuanlagen  
innerhalb des Plangebiets im Beurteilungszeitraum Nacht 

 

8 Nachweis im Genehmigungsverfahren 

Im baurechtlichen oder immissionsschutztechnischen Genehmigungsverfahren wird 
zunächst die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) 
geprüft. Aus der vorliegenden Immissionsprognose sind die maximal zulässigen Im-
missionskontingente von Neuanlagen innerhalb des Bebauungsplangebiets zu entneh-
men.  

Ein Vorhaben erfüllt die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn 
der nach TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum 
Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspegel der vom Vorhaben ausge-
henden Geräusche die für Neuanlagen festgesetzten maximal zulässigen Immissions-
kontingente einhält oder unterschreitet. 
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9 Vorschlag für schalltechnische Festsetzungen  
im Bebauungsplan 

Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschimmssionen einschließlich 
des Fahrverkehrs auf den Betriebsgrundstücken die folgenden Immissionskontingente 
an den Immissionsorten in der Tages- und Nachtzeit nicht überschreiten: 

Immissionsort Immissionskontingent 

 Tag Nacht 

IO 1 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Nordfassade 1.OG 

 
52 dB(A) 

 
39 dB(A) 

IO 2 R.-Breitscheid-Platz 2a 
 Ostfassade  2.OG 

 
52 dB(A) 

 
38 dB(A) 

IO 3 Geschw.-Scholl-Str. 2 

 Südfassade  2.OG 
 

54 dB(A) 
 

39 dB(A) 

IO 4 Dr.-Ibrahim-Straße 2 

 Südfassade  2.OG 
 

54 dB(A) 
 

36 dB(A) 

IO 5 Str. der Opfer des 
 Faschismus 21b 

 SW-Fassade 2.OG 

 
 

55 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

IO 6 Str. der Opfer des 
 Faschismus 31c 

 Westfassade 2.OG 

 
 

55 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

IO 7 Str. der Opfer des 
 Faschismus 24 

 Nordfassade DG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

39 dB(A) 

IO 8 Str. der Opfer des 
 Faschismus 22 

 Nordfassade DG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

38 dB(A) 

IO 9 Str. der Opfer des 
 Faschismus 20 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

26 dB(A) 

IO 10 Str. der Opfer des 
 Faschismus 18 

 Nordfassade 2.OG 

 
 

54 dB(A) 

 
 

33 dB(A) 

maximal zulässige Immissionskontingente von Neuanlagen im Tag- und Nachtzeitraum 
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8 Qualität der Prognose 

Derzeitig gibt es keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden zur qualita-
tiven Kennzeichnung der Aussagequalität von Schall-Immissionsprognosen.  

In der Literatur /12/ ist die Vorgehensweise bei der Berechnung der Unsicherheit des 
Beurteilungspegels mit dem von uns verwendeten Schallausbreitungsprogramm 
Cadna/A ausführlich beschrieben. 

Die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird bestimmt durch die Ausbreitungsal-
gorithmen und die Messunsicherheit bei den angesetzten Schallleistungspegeln. 

Die Gesamtunsicherheit (Sigma) der prognostizierten Beurteilungspegel ist der Tabelle 
mit den Gesamt-Beurteilungspegeln im Anhang 3 zu entnehmen. 

 

 

Gera, den 22.10.2021 

Ingenieurbüro A. Bührer 

Beratende  Ingenieure  für 
Wärmeschutz und Akustik 

 
Arnulf Bührer 
Dipl.-Ing.(FH) für Bauphysik 
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und der Immissionsorte 

Emissions- und Geometriedaten 
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Eingabedaten - Emissionsdaten 

 Punktquelle 

Lw Schallleistungspegel der Quellen 

Li mittlerer Schalldruckpegel im Inneren 
des Gebäudes 

Freq maßgebliche Frequenz der Quelle 

K0 Raumwinkelmaß 

R bewertetes Schalldämm-Maß  
des betrachteten Bauteils 

Fläche Fläche des Außenhautelements 

 Flächen- bzw. Linienschallquelle 

Lw Schallleistunspegel der Quellen 

Lw' längenbezogener Schallleistungspegel 

Lw" flächenbezogener Schallleistungspegel 

Freq maßgebliche Frequenz der Quelle 

K0 Raumwinkelmaß 

 Straße 

Lme Emissionspegel 

DTV durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke 

M maßgebende stündliche Verkehrsstärke  

p maßgebender Lkw-Anteil 

RQ Regelquerschnitt 

Dstro Korrektur für unterschiedliche 
Straßenoberflächen 

Drefl Pegelerhöhung durch 
Mehrfachreflexion 

Hbeb mittlere Höhe von baulichen Anlagen 

Es ist lediglich die Eingabe 

- des Gesamtschallleistungspegels einer Fläche bzw. eines Streckenabschnitts oder 
- der flächenbezogene bzw. längenbezogene Schallleistungspegel 

erforderlich. 

 





 

Stadt Ronneburg 
Bebauungsplan Nr. 16 „Krankenhausquartier am Rudolf-Breitscheid-Platz“ 

 

Bericht Nr. 8282 vom 22.10.2021 

Eingabedaten - Geometriedaten 

 Punktquelle 

X, Y Achsenabschnitte bezogen auf  
den definierten Nullpunkt 

Z Höhe der Schallquelle 

Boden Bodenhöhe 

 Flächen- bzw. Linienschallquelle 

Typ Art der Schallquelle 

Auft. lmax erzwungene Aufteilung der Teilflächen, 
ansonsten erfolgt eine automatische 
Aufteilung 

X, Y Achsenabschnitte bezogen auf  
den definierten Nullpunkt 

Z Höhe der Schallquelle 

 Häuser 

Höhe Höhe des Gebäudes 

Absorption Eingabe der Absorptionsgrade, wenn 
mit Reflexionen gerechnet wird 

definierter Nullpunkt 

x- und  
y-Achse 

Koordinaten in Anlehnung an das 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem 
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Anhang 3 

 

Schallimmissionen 

 

Gesamt-Beurteilungspegel 

Teil-Beurteilungspegel Tag und Nacht  
der einzelnen Schallquellen im Bestand 

 



Stadt Ronneburg
Bebauungsplan Nr. 16 "Krankenhausquartier am Rudolf-Breitscheid-Platz"

Bezeichnung Nutz.art Höhe

Gebiet

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht X Y Z

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 R.-Breitscheid-Platz 2a 1.OG Nord 51,5 26,9 1,2 2,0 55 40 WA 4,5 4226,36 9917,63 4,50

IO 2 R.-Breitscheid-Platz 2a 2.OG Ost 51,3 36,0 1,5 1,4 55 40 WA 7,5 4239,52 9912,01 7,50

IO 3 Geschw.-Scholl-Str. 2 2.OG Süd 39,4 29,1 1,7 1,9 55 40 WA 7,5 4266,11 9989,00 7,50

IO 4 Dr. Ibrahim-Str. 2 2.OG Süd 42,3 37,2 2,6 1,9 55 40 WA 7,5 4356,90 9969,29 7,50

IO 5 Str. der Opfer d.F. 21b 2.OG SW 35,2 30,9 2,5 2,0 55 40 WA 8,0 4403,46 9950,15 8,00

IO 6 Str. der Opfer d.F. 31c 2.OG West 27,8 22,9 1,7 2,2 55 40 WA 8,0 4437,38 9906,11 8,00

IO 7 Str. der Opfer d.F. 24 DG Nord 43,8 31,4 1,8 3,0 55 40 WA 7,0 4357,25 9823,04 7,00

IO 8 Str. der Opfer d.F. 22 DG Nord 45,5 34,8 1,7 3,0 55 40 WA 4,0 4332,91 9814,18 4,00

IO 9 Str. der Opfer d.F. 20 2.OG Nord 44,2 39,8 1,4 1,5 55 40 WA 7,5 4280,59 9815,70 7,50

IO 10 Str. der Opfer d.F. 18 2.OG Nord 42,9 38,9 1,4 1,2 55 40 WA 7,5 4256,83 9820,27 7,50

KoordinatenPegel Lr Standardab-

weichung s wert

Orientierungs-

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Lärm-

art

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

IMMI1

Schallimmissionen
- Gesamt-Beurteilungspegel -

- Immissionsortdaten -



Stadt Ronneburg
Bebauungsplan Nr. 16 "Krankenhausquartier am Rudolph-Breitscheid-Platz"

G..-Scholl-Str. 2 Dr.-Ibrahim-Str. 2

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10

Nr. 21b Nr. 31c Nr. 24 Nr. 22 Nr. 20 Nr. 18

1.OG Nord 2.OG Ost 2.OG Süd 2.OG Süd 2.OG 2.OG DG DG 2.OG 2.OG

Containerabholung 7,1 8,3 4,3 5,2 5,0 9,3 37,9 42,4 36,4 27,3

Abluft Erweiterungsbau 15,8 29,0 21,5 22,3 15,6 21,1 21,4 18,5 12,2 10,9

Lüfter Altbau 4,7 18,2 15,8 16,9 8,4 10,1 3,0 3,5 6,8 6,6

Kamin Hzg. 2,5 5,0 -0,4 0,3 0,0 5,1 32,3 36,2 37,9 33,4

Lkw Abholung Container 2,5 3,8 0,5 2,4 3,1 18,4 39,9 39,2 32,6 26,6

Transporter Haupteingang 34,0 39,6 11,9 12,9 11,7 7,3 6,7 7,3 10,8 17,4

Transporter Wirtschaftshof 5,3 9,0 2,1 2,5 2,6 15,5 37,5 37,0 37,8 38,3

RLT-Anlage 1 Pflegeheim 24,7 26,8 25,4 33,4 27,4 17,1 8,0 4,7 5,3 6,7

RLT-Anlage 2 Pflegeheim 22,7 24,3 24,5 32,6 28,3 17,8 8,5 4,9 4,8 6,3

Kühler Pflegeheim 28,4 29,9 31,6 40,9 32,9 21,9 12,7 9,4 10,0 11,8

Zufahrt P1 -8,5 -0,9 -8,4 -11,5 -11,8 -10,7 15,0 18,6 31,9 33,8

Zufahrt P2 -9,1 -1,8 -9,4 -11,9 -12,3 -11,6 16,8 17,6 31,3 32,8

Zufahrt P3 -0,2 31,5 4,1 5,9 5,8 -2,5 -4,1 -4,0 -1,1 7,8

Zufahrt P3 41,1 45,9 12,8 13,9 13,5 11,2 6,3 5,6 7,7 22,6

Zufahrt P3 46,6 41,3 34,5 7,8 7,9 10,7 5,0 4,0 5,7 17,7

Patientenaufnahme 34,1 40,4 12,4 14,0 11,7 7,7 6,1 5,7 7,9 16,2

Mitarbeiterparkplatz P1 -0,3 7,1 -4,5 -4,9 -5,7 -4,9 19,3 22,8 35,4 35,3

Mitarbeiterparkplatz P2 -1,1 0,5 -5,3 -5,5 -6,4 -6,2 19,4 19,6 31,6 30,8

MItarbeiterparkplatz P3 12,0 33,7 6,7 7,9 8,2 -0,8 0,9 2,0 4,8 12,0

Besucherparkplatz P4 40,9 46,7 16,1 16,2 15,7 13,7 9,1 9,1 11,0 25,0

Besucherparkplatz P5 48,0 39,0 35,6 13,8 10,4 11,7 6,1 5,4 11,4 14,5

Gesamt-Beurteilungspegel 51,5 51,3 39,4 42,2 35,2 27,8 43,7 45,5 44,2 42,9

Teilpegel Tag in dB(A)

Breitscheid-Platz 2a Straße der Opfer des Faschismus

LR_tg1

Schallimmissionen
Teil-Beurteilungspegel Tag



Stadt Ronneburg
Bebauungsplan Nr. 16 "Krankenhausquartier am Rudolph-Breitscheid-Platz"

G.-Scholl-Str. 2 Dr.-Ibrahim-Str. 2

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9 IO 10

Nr. 21b Nr. 31c Nr. 24 Nr. 22 Nr. 20 Nr. 18

1.OG Nord 2.OG Ost 2.OG Süd 2.OG Süd 2.OG 2.OG DG DG 2.OG 2.OG

Containerabholung

Abluft Erweiterungsbau 13,9 27,1 19,5 20,4 13,6 19,2 19,5 16,6 10,2 9,0

Lüfter Altbau 2,8 16,3 13,9 15,0 6,5 8,2 1,1 1,5 4,9 4,7

Kamin Hzg. 0,6 3,1 -2,4 -1,6 -1,9 3,1 30,3 34,3 36,0 31,5

Lkw Abholung Container

Transporter Haupteingang

Transporter Wirtschaftshof

RLT-Anlage 1 Pflegeheim 22,8 24,9 23,5 31,5 25,5 15,2 6,1 2,8 3,4 4,8

RLT-Anlage 2 Pflegeheim 20,8 22,4 22,6 30,7 26,4 15,9 6,5 2,9 2,9 4,4

Kühler Pflegeheim 21,4 23,0 24,6 34,0 26,0 14,9 5,8 2,4 3,1 4,8

Zufahrt P1 -10,4 -2,8 -10,3 -13,4 -13,8 -12,7 13,1 16,7 30,0 31,9

Zufahrt P2 -9,7 -2,5 -10,1 -12,6 -13,0 -12,3 16,1 16,9 30,6 32,2

Zufahrt P3 -1,6 30,2 2,7 4,5 4,5 -3,8 -5,5 -5,3 -2,5 6,4

Zufahrt P3

Zufahrt P3

Patientenaufnahme

Mitarbeiterparkplatz P1 -2,3 5,1 -6,4 -6,8 -7,6 -6,8 17,4 20,9 33,5 33,4

Mitarbeiterparkplatz P2 -1,7 -0,2 -6,0 -6,2 -7,1 -6,9 18,7 18,9 31,0 30,1

MItarbeiterparkplatz P3 10,6 32,4 5,3 6,6 6,9 -2,2 -0,5 0,6 3,5 10,7

Besucherparkplatz P4

Besucherparkplatz P5

Gesamt-Beurteilungspegel 26,9 36,1 29,1 37,2 30,9 22,9 31,4 34,8 39,8 39,0

Teilpegel Nacht in dB(A)

Breitscheid-Platz 2a Straße der Opfer des Faschismus

LR_nt1

Schallimmissionen
Teil-Beurteilungspegel Nacht


